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... von Programmen zur Förderung der binationalen und trinationalen Doktorandenausbildung von Nachwuchs-
wissenschaftlern:
 · PhD-Track-Programme, die die Master- mit der Promotionsphase verknüpfen
 · Cotutelles de thèse
 · Deutsch-Französische Doktorandenkollegs (DFDK)

... deutsch-französischer wissenschaftlicher Veranstaltungen zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern:
 · Forschungsateliers, Sommer- oder Winterschulen

... spezifische, innovationsfördernde, strategische u. ä. Ausschreibungen:
 · von Vorbereitungstreffen, die es Tandems aus einer deutschen und einer französischen Hochschule ermögli-

chen, gemeinsam einen Antrag auf Förderung durch die DFH auszuarbeiten.
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A.  QUALITÄTSKRITERIEN DER PROGRAMME
DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN HOCHSCHULE

A.I. Für die Aktivitäten der Deutsch-Französischen Hochschule 
geltende Kriterien und Grundsätze

Ziel der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) ist die Förderung der Beziehungen und des Austauschs 
zwischen deutschen und französischen Hochschulen. 

Zum Teilnehmerkreis ihrer Aktivitäten zählen Studierende, Nachwuchswissenschaftler, Hochschullehrer, Wis-
senschaftler sowie Hochschuleinrichtungen (Universitäten, Écoles, Institute, Forschungseinrichtungen usw.) aus 
Deutschland, Frankreich und ggf. anderen Ländern.

Die Deutsch-Französische Hochschule bewirbt, initiiert und fördert:
 · die Einrichtung deutsch-französischer Programme und Studiengänge mit hohem Integrationsgrad und dop-

peltem (oder gemeinsamem) Abschluss auf grundständiger und postgradualer Ebene und in allen universitä-
ren Disziplinen;

 · die Einrichtung, Unterstützung und Flankierung binationaler, trinationaler und internationaler Projekte zur 
Förderung der Vernetzung und der Mobilität von Nachwuchswissenschaftlern.

Beide Betätigungsfelder der DFH zeichnen sich neben der deutsch-französischen Komponente durch eine 
weitere zentrale Gemeinsamkeit aus: den durchgängig angewendeten Grundsatz der Exzellenz. Dieser findet 
sowohl auf die Auswahl der Projekte gemäß Qualitätssicherungsverfahren als auch auf die Umsetzung dieser 
Projekte, d. h. auf ihre Funktionsweise, das Monitoring und die aus ihnen resultierenden Karrierechancen An-
wendung. Andere Gesichtspunkte (Breite des angebotenen Fächerspektrums, regionale Ausgewogenheit usw.), 
so wichtig sie auch sein mögen, stehen hinter der Frage nach der Qualität des ausgearbeiteten und eingereich-
ten Projekts zurück.

Die Exzellenz der Programme der DFH fußt in erster Linie auf den angewandten Grundsätzen der binationalen 
Integration, der Kohärenz und Komplementarität der Inhalte sowie den Lehrmethoden der unterschiedlichen 
Projektpartner. Zudem sind die Einrichtungen gehalten, ihre fachlichen und wissenschaftlichen Qualitätsansprü-
che auch im Rahmen der gemeinsamen Programme zu gewährleisten und zu entfalten und mit dem Erwerb 
einer hohen sprachlichen und interkulturellen Kompetenz zu verknüpfen. 

Der Mehrwert der verschiedenen Programme, der in ihrem originellen und innovativen Charakter begründet 
ist, besteht somit in der Vermittlung einer erweiterten fachlichen Qualifikation sowie einer auf den jeweiligen 





 · sprachliche und organisatorisch-praktische Vorbereitung auf den Studienaufenthalt im Partnerland;
 · Betreuung der Studierenden, insbesondere während der Mobilitätsphase; 
 · in den meisten Fällen obligatorische Praktika im Partnerland;
 · Unterstützung der Studierenden und Absolventen bei ihrer wissenschaftlichen Weiterentwicklung und bei 

ihrem Einstieg in den deutschen, französischen, europäischen und internationalen Arbeitsmarkt; 
 · Möglichkeit der Ausstellung des DFH-Zertifikats nach Erlangung der Abschlusszeugnisse der beteiligten 

Hochschulen sowie möglichst Ausstellung eines Diploma Supplements; das DFH-Zertifikat bescheinigt, dass 
der abgeschlossene Studiengang die Qualitätsgrundsätze und -kriterien der DFH erfüllt.

Kriterienbasierte Antragsformulare und Evaluationsbögen:

Die Antragsformulare und Evaluationsbögen, die den Gutachtern als Arbeitsinstrument zur Verfügung gestellt 
werden, orientieren sich in ihrer Struktur an den genannten Qualitätsparametern und tragen durch entsprechen-





 · Ziel einer Cotutelle de thèse ist die Schaffung neuer Synergien zwischen unterschiedlichen Hochschulsys-
temen und Forschungskulturen, die sich der Doktorand für seine Fortentwicklung nutzbar machen können 
muss. Es ist vertraglich festzulegen, dass die Forschungsarbeiten des Doktoranden durch mindestens 
zwei Hochschulprofessoren der beiden Partnerländer betreut werden; zudem muss die Möglichkeit des 
Erhalts sowohl des deutschen als auch des französischen Doktorgrads nach der gemeinsamen Disputation 
gegeben sein. Der wissenschaftliche Wert der Forschungsarbeiten und ihre Sichtbarkeit auf deutsch-französi-
scher, europäischer und internationaler Ebene sollten die Karrierechancen der Doktoranden auf dem Arbeits-
markt erhöhen.

Wissenschaftliche Veranstaltungen für Nachwuchswissenschaftler: Forschungsateliers und Sommerschulen

Wissenschaftliche Veranstaltungen müssen die folgenden zentralen Kriterien erfüllen:
 ·



B. DIE PROGRAMME DER DFH

B.I. Allgemeine Ziele der Programme

Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH), ein Netzwerk aus deutschen, französischen und (im Falle von 
trinationalen Studiengängen) Drittlandhochschulen, fördert seit 1999 die deutsch-französische Zusammenarbeit 
im Hochschulbereich und unterstützt die Förderung der Mobilität von Nachwuchswissenschaftlern.

Die DFH unterstützt und fördert zwei Arten von Programmen:
 · integrierte Studiengänge: Ziel ist die Förderung und Flankierung der Durchführung integrierter binationaler 

und trinationaler und (in selteneren Fällen) teilintegrierter Bachelor- und Masterstudiengänge in allen Fach-



B.II. Die Studiengänge der DFH

Die DFH bietet verschiedene binationale (und trinationale) Studiengangstypen an: vollintegrierte Studiengänge, 
teilintegrierte Studiengänge und PhD-Track-Programme. 

In allen drei Fällen schließen sich mindestens eine deutsche und eine französische Hochschule – im Falle eines 





Aufgrund struktureller Unterschiede oder länderspezifischer Auflagen in bestimmten Fächern, z. B. im Fall von 
Studiengängen, die auf deutscher Seite mit einem Staatsexamen und/oder auf französischer Seite mit einem 
„Concours“ abschließen, ist eine Verlängerung der Regelstudienzeit möglich, sofern diese tatsächlich erforder-
lich ist und hinreichend begründet wird. 

Vorbereitungstreffen

Dieses Programm wurde aufgelegt, um es zukünftigen Kooperationspartnern zu ermöglichen, Arbeitstreffen für 
die gemeinsame Konzipierung eines DFH-Studiengangs oder -Programms zur Förderung von Nachwuchswis-
senschaftlern zu organisieren.
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B.III. Programme zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern
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C. ANTRAGSVERFAHREN 

Anträge auf Förderung eines Studiengangs oder eines Förderprogramms für Nachwuchswissenschaftler durch 
die DFH müssen bestimmte Kriterien erfüllen: 

Befolgung des Partnerschaftsprinzips:



D. BEGUTACHTUNG VON STUDIENGÄNGEN 
UND PROGRAMMEN ZUR FÖRDERUNG VON 
NACHWUCHSWISSENSCHAFTLERN

D.I. Allgemeine Begutachtungsgrundsätze

Die Begutachtung eines Studiengangs oder Programms durch die DFH erfolgt auf der Grundlage und infolge 
des im Rahmen der betreffenden Ausschreibung vorgelegten Antrags.

Handelt es sich um einen Antrag auf Weiterförderung, fließen die Ergebnisse der administrativen Begutachtung 
sowie der Studierendenberichte einschließlich früherer Ergebnisse in die Gesamtbewertung ein. Dies gilt insbe
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Auswahl der Gutachter und Arbeitsbedingungen

Das Sekretariat der DFH sucht auf der Grundlage der nachstehenden Kriterien die deutschen und französi-
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Vertraulichkeit und Anonymität:

Alle am Evaluationsverfahren beteiligten Personen verpflichten sich, 
 ·



D.II. Begutachtung von Studiengängen und PhD-Track-Programmen

Für die Begutachtung und Entscheidungen gelten folgende Fristen:
 · bis zum 30. Juni muss zunächst eine Antragsankündigung eingereicht werden; die Förderanträge selbst sind 

bis zum 31. Oktober elektronisch über die Internetseite der DFH zu stellen;
 ·



Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Evaluationsgruppen haben die Aufgabe, die Arbeit 
ihrer Evaluationsgruppe zu leiten und zu protokollieren, die Ergebnisse im Wissenschaftlichen Beirat vorzustel-
len und ein ordnungsgemäßes und korrektes Verfahren im Einklang mit den Qualitätsgrundsätzen der DFH 
sicherzustellen.

Aufgabe der fachlich differenzierten Evaluationsgruppen ist es:
 · durch Erzielen eines gegenseitigen Einvernehmens in Bezug auf das Evaluationsergebnis und den jeweili-

gen Gesamteindruck einer Kooperation ein Höchstmaß an Objektivität zu gewährleisten.
 · ein Ranking aller in ihrer Evaluationsgruppe begutachteten Studiengänge zu erstellen und diese einer der 

drei folgenden Kategorien zuzuordnen: förderwürdig, diskussionswürdig, nicht förderwürdig.
 · einen Kommentar mit den Ergebnissen der Begutachtung, den Stärken und Schwächen des Antrags sowie 

den Empfehlungen der Evaluationsgruppe an den Wissenschaftlichen Beirat zu verfassen.
 · Diskussionsfälle zu erörtern und ggf. an den Wissenschaftlichen Beirat zur Beschlussfassung weiterzuleiten.

Förderempfehlung und Entscheidung:

Insbesondere in strittigen Fällen ist der Wissenschaftliche Beirat die wichtigste Instanz im Hinblick auf die Dis-
kussion und Entscheidungsvorbereitung. 

Er kann Diskussionsfälle überprüfen und seinerseits Empfehlungen an den Hochschulrat der DFH formulieren. 

Dieser trifft die letztlich verbindlichen förderpolitischen Entscheidungen.

Bei negativ beschiedenen Weiterförderungsanträgen wird für die bereits im Studiengang eingeschriebenen 
Studierenden der Vertrauensschutz gewährt.

Nach der Beschlussfassung des Hochschulrats werden die Antragsteller zeitnah und schriftlich über die Ergeb-
nisse informiert. Die Kommentare der Gutachter sind dem Förderbescheid in anonymisierter Form beigefügt. 



D.III. Begutachtung von Programmen zur Förderung
von Nachwuchswissenschaftlern

Begutachtungs- und Entscheidungsfristen für Programme zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern

Gemäß den von der DFH festgelegten Regeln haben die Gutachter mindestens zwei bis drei Monate Zeit für 
die Abgabe Ihres wissenschaftlichen Gutachtens. Diese Frist begründet keinerlei Haftung seitens der DFH, die 
keinen Einfluss auf äußere Sachzwänge im Zusammenhang mit kurzfristigen Absagen von Gutachtern hat.

Der Ablauf der Evaluationsrunden richtet sich nach der Art der Ausschreibung und des Programms:

·   jährliche Ausschreibungen:

 



Wissenschaftliche Evaluation

Die wissenschaftliche Begutachtung von Doktorandenkollegs wird von einem Tandem aus einem deutschen 
und einem französischen Gutachter durchgeführt. 

Die Begutachtung von wissenschaftlichen Veranstaltungen nimmt eine Jury vor, die sich aus dem Präsidium der 
DFH und den Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats zusammensetzt. Beläuft sich die beantragte Summe 
auf über 15.000 Euro, wird der Antrag zunächst von einem externen Gutachter evaluiert.

Über Cotutelle-de-thèse-Anträge befinden das Präsidium oder der Generalsekretär auf Grundlage der Förder-
empfehlung. 

Förderempfehlung und Entscheidung

Um die Kohärenz der Gutachten der verschiedenen Gutachter sicherzustellen, werden die Evaluationsergebnis-
se in der Regel durch den Wissenschaftlichen Beirat geprüft.
Die Förderentscheidungen werden in aller Regel vom Hochschulrat auf Empfehlung des Wissenschaftlichen 
Beirats gefällt.

Die Ergebnisse der von den Gutachtern durchgeführten Evaluation der Doktorandenkollegs werden dem Wis-
senschaftlichen Beirat von einem seiner Mitglieder vorgestellt, das vom Vorsitzenden ordnungsgemäß benannt 
wird. Der Wissenschaftliche Beirat präsentiert dem Hochschulrat seine Ergebnisse. 

Der Hochschulrat entscheidet bei seiner ersten Sitzung im Jahr über die jeweils beantragte Förderung der 
einzelnen Doktorandenkollegs.

Der Hochschulrat hat den Präsidenten der DFH ermächtigt, auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse und 
der verfügbaren Haushaltsmittel in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats über die 
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E. QUALITÄTSSICHERUNG AN DER DFH

E.I. Qualitätssicherung von Studiengängen

Die Qualitätssicherung von Studiengängen beinhaltet eine Prüfung durch das Sekretariat der DFH auf drei 
Ebenen:
 · Studierendenberichte
 · Verwendungsnachweise (zahlenmäßiger Nachweis und Sachbericht)
 · Entwicklung der Studierendenflüsse und der Anzahl der Doppeldiplomierten.
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Sollten sich die Unstimmigkeiten (z. B. im Falle einer nicht förderfähigen Ausgabe) bestätigen, wird die Hoch-
schule um eine Rückerstattung des entsprechenden Betrags gebeten.

Kann die Hochschule die Ausgabe nicht nachvollziehbar begründen, werden die zu viel verausgabten Mittel 
zurückgefordert.

Erfolgt die Rückzahlung nicht fristgerecht, erhält die Hochschule in einem abgestuften Verfahren Zahlungserin-
nerungen und schließlich eine Mahnung.

Sachbericht

Die Programmbeauftragten werden gebeten, zu den folgenden Hauptthemen Stellung zu nehmen:
 · Studierende: Auswahl, Studienabbruch, Doppeldiplomierte, Betreuung der Studierenden, gemeinsame Stu-

dierendengruppe usw.
 · Studiengänge: spezifische Lehreinheiten, die den binationalen Charakter des Studiengangs belegen, Spra-

chen, Praktika usw.
 · Sonstiges: zusätzliche Finanzierungsmittel, Entwicklungsperspektiven für den Studiengang usw.

Dieser Bericht muss von den Programmbeauftragten jedes Jahr bis spätestens zum 31. Oktober online aus-
gefüllt und eingereicht werden. Die Unterschrift der jeweiligen Hochschulleitung kann bis zum 31. Dezember 
nachgereicht werden. 

Der Bericht wird im Rahmen der Prüfung der Verwendungsnachweise systematisch ausgewertet. Die Bewertun-
gen und Berichte werden den Gutachtern zur Verfügung gestellt.

Die Auswertungsergebnisse werden im Intranet-System der DFH abgelegt und dienen als interner Bericht für 
den betreffenden Studiengang.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Studienabbrüchen, insbesondere wenn die Abbruchquote zu hoch ist oder 
ein Studienabbruch auf einen gravierenden Mangel im Studiengang zurückzuführen ist.

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Die Ergebnisse der Prüfung der Verwendungsnachweise (zahlenmäßiger Nachweis und Sachbericht) fließen in 
die administrative Begutachtung der Studiengänge ein.

Entwicklung der Studierendenflüsse und Doppeldiplomierten

Das Sekretariat der DFH erstellt für jeden erneut zu begutachtenden Studiengang eine Tabelle mit der Ent-
wicklung der Studierendenflüsse und der Doppeldiplomierten während des abgelaufenen Förderzeitraums. 
Diese Tabellen werden in die Antragsformulare und Evaluationsbögen eingebunden und somit an die Gutachter 
übermittelt.
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Ortsbegehung

Die DFH behält sich die Möglichkeit vor, im Rahmen der Begutachtung auf Vorschlag des Wissenschaftlichen 
Beirats in seltenen Ausnahmefällen eine Ortsbegehung durchzuführen. 

Ziel der Begehung ist es, in den persönlichen Dialog mit den Partnerhochschulen zu treten, die Einhaltung der 
Qualitätskriterien vor Ort zu überprüfen und, allgemeiner, die Fortentwicklung der betreffenden deutsch-franzö-
sischen Kooperation zu flankieren.

Zusammensetzung der Ortsbegehungsdelegation

Die Ortsbegehung wird von einem Mitglied der Hochschulleitung oder des Wissenschaftlichen Beirats, einer zu 



Folgen bei Mängeln
Während des Antrags- und Begutachtungsverfahrens festgestellte Mängel

Unvollständig oder nicht fristgerecht eingereichter Antrag

In diesem Fall hat die antragstellende Kooperation keinen Anspruch auf eine weitere Antragsbearbeitung. Es 
liegt im Ermessen des Sekretariats zu entscheiden, ob die fehlenden Dokumente nachgereicht werden können 
und ob der Antrag trotz Mängel zur Begutachtung weitergeleitet wird. Diese Entscheidung wird von der Hoch-
schulleitung der DFH auf Empfehlung des für die jeweilige Programmverwaltung zuständigen DFH-Referats 
getroffen.

Während der Antragsbegutachtung auftretende Fragen

Sollten die Gutachter in den Antragsunterlagen Unklarheiten feststellen, die einer Nachfrage bei den Kooperati-
onspartnern bedürfen und deren Klärung für die Bewertung des Antrags unabdingbar ist, gilt Folgendes:
 · die Verantwortung für ein vollständig und korrekt ausgefülltes Antragsformular liegt ausschließlich beim An-

tragsteller;
 · die Gutachter müssen eindeutig feststellen können, ob der Antragsteller die Förderkriterien erfüllt oder nicht. 





E.II. Qualitätssicherung von Programmen zur Förderung
von Nachwuchswissenschaftlern

Für die Qualitätssicherung von Förderprogrammen für Nachwuchswissenschaftler führt das Sekretariat der DFH 
eine Prüfung auf drei Ebenen durch:
 · Verwendungsnachweise (zahlenmäßiger Nachweis und Sachbericht) bei allen Programmen
 · Doktorandenflüsse innerhalb der Doktorandenkollegs
 ·





Ortsbegehung

Die DFH behält sich die Möglichkeit vor, im Rahmen der Begutachtung auf Vorschlag des Wissenschaftlichen 
Beirats in seltenen Ausnahmefällen eine Ortsbegehung durchzuführen. 

Ziel der Begehung ist es, in den persönlichen Dialog mit den Partnerhochschulen zu treten, die Einhaltung der 
Qualitätskriterien vor Ort zu überprüfen und, allgemeiner, die Fortentwicklung der betreffenden deutsch-franzö-
sischen Kooperation zu flankieren.

Zusammensetzung der Ortsbegehungsdelegation

Die Ortsbegehung wird von einem Mitglied der Hochschulleitung oder des Wissenschaftlichen Beirats, einer zu 
diesem Zweck von der DFH beauftragten Fachperson und einem Mitarbeiter des Sekretariats durchgeführt. 

Ablauf

Die Hochschulleitung der DFH informiert die Leitung der betreffenden Einrichtung sechs Wochen im Voraus 
postalisch über die Begehung. In dieser Zeit wird die Ortsbegehung vom Sekretariat der DFH vorbereitet, das 
alle für einen erfolgreichen Ablauf notwendigen Dokumente vorbereitet und zusammenstellt.

Die Ortsbegehungen bieten die Gelegenheit, die Leitung der Einrichtung, die Programmbeauftragten, die Stu-
dierenden des Studiengangs sowie die in der Verwaltung und Finanzabteilung tätigen Mitarbeiter zu treffen.

Folgen der Ortsbegehung

Im Anschluss an die Ortsbegehung erstellt das Sekretariat der DFH ein Begehungsprotokoll, das zunächst dem 
Gutachter, der an der Begehung teilgenommen hat, und anschließend dem Präsidenten der DFH zur Zustim-
mung übermittelt wird. 

Danach wird das Protokoll der Leitung der geprüften Hochschule zugesendet, um ihr vor der abschließenden 
Validierung die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen.

Ein Exemplar des Protokolls erhält die Hochschule, ein zweites Exemplar wird bei der DFH aufbewahrt. Der 
Wissenschaftliche Beirat erhält das Protokoll ebenfalls, um es bei der nächsten Evaluation berücksichtigen zu 
können.
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Folgen bei Mängeln
Während des Antrags- und Begutachtungsverfahrens festgestellte Mängel

Unvollständig oder nicht fristgerecht eingereichter Antrag



Während des Förderzeitraums festgestellte Mängel 

Ein Mangel liegt vor, wenn die im Förderantrag skizzierten Qualitätsmerkmale, die den Ausschlag für die positive 
Bewertung gegeben haben, in der Praxis nicht umgesetzt werden.

Sollten die festgestellten Mängel nicht sofort behoben werden können, setzt das Sekretariat den Kooperations-
partnern im Auftrag der Hochschulleitung eine realistische Frist, innerhalb derer die Mängel behoben werden 
müssen. Das Sekretariat der DFH kontrolliert die Einhaltung der Frist und die Umsetzung der Korrektur. Bei 
gravierenden Mängeln wird der Vorgang dem Gutachter, der den Antrag zuletzt bearbeitet hat, und/oder dem 
Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats erneut zur Überprüfung vorgelegt.

Kann in diesem Rahmen keine Entscheidung getroffen werden, ist eine erneute Antragstellung zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt erforderlich. 

Administrative Mängel

Sollten bei der Kontrolle der Verwendungsnachweise nicht förderfähige Ausgaben festgestellt werden, muss die 
betreffende Hochschule den entsprechenden Betrag zurückerstatten.

Werden Formfehler festgestellt (z. B. fehlendes Dokument oder fehlende Unterschrift), werden ein erstes Mahn-
schreiben durch den Referatsleiter, ein zweites durch den Generalsekretär und ein drittes mit Unterschrift des 
Präsidenten der DFH verschickt.
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